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In den Kämpfen in Warschau fiel am 19. September 1944 für Führer, Volk 
und Reich der Feldwebel 

Hans Heinrich Schütz 
Pastor zu Gammelin; 

Sein Kompanieführer schreibt über ihn: ,,Er war uns allen ein lieber Kame
rad; seinen Untergebenen gegenüber war er ein guter, fürsorgender Vorgesetzter. 
Vorbildlich war sein Diensteifer und seine Pflichterfüllung . . . . . Unvergeßlich 
bleiben mir die Stunden, wo wir zusammen im Loch lagen und uns über religiöse 

, Dinge unterhielten." 
Die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Mecklenburgs betrauert tief den 

Heimgang dieses gläubigen und pflichtgetreuen jungen Geistlichen. Auch sein 
Tod sei uns heilige Verpflichtung zu selbstloseni Einsatz an der Front des Innersten. 

-sc h w e r  i n ,  den 9. Oktober 1944
Der Oberkirchenrat 

S c h u l t z 
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1. Bekanntmachungen
H4) G.-Nr. / 261 / I 38 

Auf Grund der §§ 1 und 2 des Kirchen
gesetzes vom 13 .. September 1933 über Be
stellung eines Landeskirchenführers und gemäß 
§ 2 Absatz 1 und § 3 Absatz 1 der 17. Verord
nung vom 10. Dezember �937 zur Durch
führung des · Gesetzes zur Sicherung der 
Deutschen Evangelischen Kirche - RGBI. I 
Seite 1346 - wird hiermit das folgende 
Kirchengesetz erlassen und verkündet: 

Kirchengesetz vom 16. Oktober 1944 
zur weiteren Abänderung des Kirchengesetzes

vom 8. Oktober 1935. über teilweise Neu
regelung der Ruhegehälter, Wartegelder und 

Hinterbliebenenbezüge in der Evangelisch
Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 

I 
Die §§ 3 und 5 des Kirchengesetzes vom 

8. Oktober 1935 über teilweise Neuregelung
der Ruhegehälter, Wartegelder und Hinter
bliebenenbezüge in der Evangelisch - Luthe
rischen Landeskirche Mecklenburgs - Kirch
liches Amtsblatt 1935 Seite 89 - werden auf
geho_b_�n.

II 
Dieses Kirchengesetz tritt mit Wirkung vom 

1. Januar 1945 in Kraft.
S c h w e r i n ,  den 16. Oktober 1944

Der Landeskirchenführer 
S c h u l t z

145) G.-Nr. / 262 / I :-38
Auf Grund von § 8 des Kirchengesetzes vom

8. Oktober 1935 über teilweise Neuregelung
der Ruhegehälter, Wartegelder und Hinter
bliebenenbezüge in der· Evangelisch - Luthe
rischen Landeskirche Mecklenburgs - Kirch
liches Amtsblatt 1935 Seite 89 - wird hier
durch folge!l-des bestimmt:

Bekaimtmachung vom 16. Oktober· 1944 
zur Abänderung der Bekanntmachung vom 
28. Februar 1942, betreffend die Anwendung
der §§ 2 und 3 des Kirchengesetzes vom
8. Oktober 1935 über teilweise Neuregelung
der Ruhegehälter, \.'Vartegelder und Hinter
bliebenenbezüge in der Evangelisch-luthe
rischen Landeskirche Mecklenburgs auf die
Be1�echnung der kirchlichen Versorgungs
bezüge' der Hinterbliebenen gefallener 

Geistlicher und Kirchenbeamten 
§ 1

fallener Geistlicher und Kirchenbeamten -· 
Kirchliches Amtsblatt 1942 Seite 11 - wird 
aufgehoben. 

§ 2
Diese Bekanntmachung tritt mit "\.Virkung 

vom 1. Januar 1945 in Kraft. 
S c h w e r i n, den 16. Oktober 1944 

Der Oberkirchenrat 
Dr. S c h m i d t z u r N e d d e n 

146) G.-Nr. / 24-t / I 38
Kinderzuschläge 

Der. Oberkirchenrat erinnert wiederholt dar
an, daß „Ä..ndei·ungen in der Ausbildung der 
Kinder sowie sonstige Tatsachen, die für die 
Berechnung der Kinderzuschläge und Schul
beihilfen von Bedeutung sind, sofort hierher 
zu melden sind. Wenn infolge unterlassener 
rechtzeitiger Meldung Uberzahlungen gel'eistet 
werden, so muß die Rückzahlung der zuviel 
erhaltenen Beträge in allen Fällen gefordert 
werden. 

S c h w e r i n, den 21. September 1944 
Der Oberkirchen:rat 

Dr. C l  o r i u s 

147) G.-Nr. / 438 I VI 48 o
Landesldrchliche Organistenprüfung

In der am 14. September 1944 abgehaltenen 
Organistenprüfung erhielten die folgenden 
Teilnehmer das Befähigungszeugnis für den 
landeskirchlichen Organistendienst bei ein
fachen Anforderungen: 

Frau Anny Buck, geb. Treptow, Seestadt 
Wismar; 

Frau Adelheid Marx, geb. Eberhard, Neu
brandenburg; 

Fräulein Norma van Tongel, Güstrow; 
Fräulein Charlotte David, Ostseebad Nien-

hagen; 
Fräulein Hildegard Blaessig, Neuburg; 
Herr cand. med. Wolfgang Adelung, Ost

seebad Graal-Müritz. 
Die nächste Organistenprüfung wird plan

mäßig am 12. lind 13. September 1945 in 
Schwerin stattfinden. Anmeldungen und An-· 
fragen sind zu richten an den Vorsitzenden 
der Prüfungskommission, Pastor Werner in 
Schwerin, Sehelfstraße 36. Schlußtermin für 
die Meldungen ist der 1. August 1945. 

Den Bewerbern wird dringend empfohlen r 

sich mindestens ein · halbes Jahr · vor der 
Prüfung zu melden und wegen der erforder-

Ziffer II der Bekanntmachung vom 28. Februar 
1942, betreffend die Anwendung der§§ 2 und 3 
des Kirchengesetzes vom 8. Oktober 1935 über 
teilweise Neuregelung der Ruhegehälter, 
Wartegelder und Hinterbliebenenbe_iüge in der 
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Meck
lenburgs auf die Berechnung der kirchlichen 
Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen ge-

' liehen Leistungen von der Prüfungskommission 
beraten zu Jassen. Vorläufige Anfragen wegen 
der musikalischen Anforderungen können an 
Kirchenmusikdirektor Gothe in Schwerin, 
Moltkestraße 87, gerichtet werden. 

S c h w e r  i n  , den 23. September 1944 
Der Oberkfrchenrat 

LA.: S c h u l z  
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148) G.-Nr. / 224 / IV 38 m
Kornpreise 

Durch die Verordnung des Reichskommissars 
für die . Preisbildung und des Reichsministers 
für Ernährung und Landwirtschaft vom 20. Juni 
1944 sind die Getreidepreise im Wirtschafts
jahr 1944/45 festgesetzt. Nach dieser Verord
nung gelten in den Preisgebieten Mecklen
burgs die Getreidepreise des Wirtscµaftsjahres 
1942/43 auch i.m Wirtschaftsjahr 1944/45. Diese 
Preise sind im Kirchlichen Amtsblatt 1942 
Seite 39 veröffentlicht. 

Die am 17. November 1943 - Kirchliches 
Amtsblatt Seite 48 - veröffentlichten Roggen
und VVeizenpreise galten nur in den Monaten 
Oktober, November und Dezember 1943. 

S c h w e r  i n ,  den 11. Oktober 1944 
Der Oberkirchenrat 
I. A.: N i e n d o r f

149) G.-Nr.- / 227 / VI 38 m
Kornpreise 

Na.eh der Verordnung ztir Änderung derVer
ordmmg zur Regelung der Getreidepreise im 
V\Tirtschaftsjahr 1944/45 - Reichsgesetzblatt I 
Seite 224 - gilt der in '. den Festpreisen für 
Roggen und VV eizen steckende Sonderzuschlag 
von 10 RM je Tonne bis zum 31. Dezember 
1944. Danach gelten in den Monaten Oktober, 
November und Dezember 1944 in den Preis
gebieten Mecklenburgs die unter dem 1 'l. No
vember 1943 - ·Kirchliches Amtsblatt Seite 48 
- veröffentlichten Roggen- und Weizenpreise.

Der Absatz 2 der obigen Bekanntmachung
vom 11. Oktober 1944 entfällt. 

S c h we r i n  , den 25. Oktober 1944 
Der Oberkirchenrat 
LA.: N i e n d o r f  

150) G.-Nr. / 179 / VI 35 f
Seelsorge:rliche Betreuung der Evakuierten

· Der Oberkirchenrat legt aus gegebener Ver
anlassung den Herren Geistlichen die seel
sorgerliche Betreuung der Evakuierten be
sonders ans Herz. 

Uberall dort, wo evakuierte evangelische 
Volksgenossen aus anderen Gauen in größerer 
Anzahl Zuflucht fanden, empfiehlt es sich, ge
legentlich Sondergottesdienste bzw. Bibel
stunden für sie einzurichten. 

Wegen der Vorbereitung und Durchführung 
der Sonderveranstaltung für Evakuierte wollen 
die Herren Geistlichen sich von den Herren 
Landessuperintendenten mit ., den nötigen 
Weisungen versehen lassen. 
· S c h w e r i n, den 11. Oktober 1944

Der Oberkirchenra.t 
Sc h ultz 

151) G.-Nr. / 838 / II 33 d
Eintragung der Kirchenaustritte 

in die Kirchenbücher 
Aus gegebener Veranlassung weist der 

Oberkirchenrat auf seine Bekanntmachung 
vom 21. Mai 1938 - Kirchliches Amtsblatt 
1938, Seite 37 f. - hin. 

§ 83 Absatz 1 der Lebensordnung vom
18. Juni 1931 �- Kirchliches Amtsblatt 1931,
Seite 133 ..:..,_ bestimmt überdies, daß jeder Aus
tretende eine Bescheinigm1g seines Kirchen
austritts zu erhalten hat, und zwar nach Mög
lichkeit im Kirchlichen Ausweis.

Die Herren . Geistlichen und Kirchenbuch
führer werden um Na�hachtung ersucht. 

S c h w e r i n  , den 14. Oktober 1944 
Der Oberkirchenrat-

Dr. C 1 o r i u s 

152) G:-Nr: / 553 / III 9 g
Verlängerung von Landa und Fischerei-. 

pach tverträgen 
(1) Nachstehend wird die Verordnung über

außerordentliche Maßnahmen im Pacht-, Land
bewirtschaftungs- und Entschuldungsrecht aus 
Anlaß des totalen Krieges vom 11. Oktober 
1944 - Reichsgesetzblatt _I Seite 245 - be
kanntgegeben. 

(2) Nach § 2 dieser Verordnung verlängert
sich ein Land- oder Fischereipachtvertrag oder 
ein gleichstehender Vertrag, der während des 
Krieg-es oder innerhalb eines Jahres nach 
Kriegsende ohne Kündigung abläuft, auf un
bestimmte Z_eit. Auch wenn der Vertrag vor 
Inkrafttreten der Verordnung, dem 15. Oktober 
1944, abgelaufen ist und der Pächter den 
Pachtgegenstand noch bewirtschaftet, ver
längert sich der Vertrag auf unbestimmte Zeit. 
Diese Vorschrift ist nicht anzuwenden, wenn 
die Vertragsteile über den Ablauf des Ver
trages auf alle Fälle einig sind oder das Pacht
amt rechtskräftig einen Antrag auf Verlänge
rung abgelehnt oder den Vertrag vorzeitig 
aufgehoben hat. Zur Durchführung dieser Vor
schriften für die kirchlichen Ländereien und . 
Fischereien wird hierdurch angeordnet: 

1. Zur Zeit des vertragsmäßigen Ablaufs der
Pachtverträge, die sich hiernach auf un
bestimmte Zeit verlängern, ist folgender
vom Verpächter unter Hinzufügung von
Ort und Datum zu vollziehenderVermerk
dem Vertrage hinzuzufügen:

Der ·vorstehende Pachtvertrag ist durch 
§ 2 der Verordnung über außerordent
liche Maßnahmen im Pacht-, Land
bewirtschaftungs- und Entschuldungs
recht aus Anlaß des totalen Krieges vom
11. Oktober 1944 - Reichsgesetzblatt' I
Seite 245 - auf unbestimmte Zeit ver
längert.

Der Mitunterschrift der Pächter bedarf es 
nicht. Sie sind von der Verlängerung in 
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geeigneter Weise zu benachrichtigen. Eine 
Abschrift des Vermerks ist bei näherer 
Bezeichnung des Pachtvertrages, um den 
es sich handelt, dem. Oberkirchenrat auf 
dem Dienstwege vorzulegen. 

2. Hat ein formloser Wechsel des Pächters
stattgefunden oder soll ein Pächterwechsel
erfolgen, so ist der Abschluß eines Pacht
abstands':�rtrages unter Beachtung der
Bekanntmachung vom 29. April 1942 -
Kirchliches Amtsblatt Seite 20 - herbei
zuführen. Ist der Abschluß eines Pacht
abstandsvertrages untunlich oder nicht
möglich, so ist mit dem neuen Pächter ein
Nachtrag zu dem Pachtvertrage in folgen-
der Fassung abzuschließen:

Durch den Pachtvertrag vom ...... . 
über ....... ist die Kavel-Nr. .. . 
zu einem jährlichen Pachtzins von 
. . . . RM an den . . . . . . . . ver
pachtet. Nachdem dieser Pächter aus 
dem Pachtvertrage ausgeschieden ist, 
wird diese Kavel hiermit vorbehaltlich 
der kirchenregimen tlichen Genehmigung 
an den ........ mit Wirkung vom 
. . . . . . . . . . verpachtet. Der neue 
Pächter tritt mit diesem Zeitpunkt hier
mit zu allen Rechten und Pflichten in 
den obengenannten Pachtvertrag ein. Er 

· hat zum Zeichen der Anerkennung de; 
Inhalts des -Pachtvertrages das bei den
Akten des Verpächters befindliche Stück
des Pachtvertrages eigenhändig voll-
zogen. Die Pachtzeit läuft bis ..... . 
(oder) Der Pachtvertrag ist durch § 2 der 
Verordnung über außerordentliche Maß
nahmen im Pacht-, Landbewirtschaf
tungs- und Entschuldungsrecht aus An
laß des totalen Krieges vom 11. Oktober 
1944 - Reichsgesetzblatt I Seite 245 -
auf unbestimmte Zeit verlängert. 
(Ort), den .......... . 

Unterschrift des Verpächters 
Unterschrift des Pächters 

3. Sofern seitens des Pächters eine Änderung
des Inhalts des Pachtvertrages, · insbe
sondere eine Änderung des Pachtzinses;
verlangt wird oder verpächterischerseits
ein Interesse an einer Änderung des In
halts des Pachtvertrages besteht, ist dem
Oberkirchenrat zur Entscheidung darüber
zu berichten, ob und mit welchem· Inhalt
ein Nachtrag. zu dem Pachtvertrage oder
ob ein neuer Pachtvertrag abgeschlossen
werden soll.
Entsprechend ist zu verfahren, wenn sich
bei einem nach§ 2 (1) der Verordnung auf
unbestimmte Zeit verlängerten Pacht
vertrag herausstellt, daß seine Aufhebung
gemäß § 3 (2) der Verordnung verpäch te
rischerseits wünschenswert ist, oder wenn
der Pächter die Aufhebung wünscht.

4, Liegt ein schriftlicher Pachtvertrag nicht 

vor, besteht über den Inhalt des Pacht
vertrages unter den Parteien keine Einig
keit oder ist seine Rechtswirksamkeit 
zweifelhaft, so ist dem Oberkirchenrat zu 
berichten .. 

5. Die zurzeit schwebenden Arbeiten zum
Abschluß eines neuen Pachtvertrages sind
zu Ende zu führen, wenn die Voraus
setzungen der Ziffern 3 oder 4 dieser Be
kanntmachung vorliegen oder wenn die
Unterschriften der Pächter bereits geleistet
sind oder wenn der Oberkirchenrat die
Beendigung anordnet. Sonst ist bei Vor
lage der Abschrift des Vermerks gemäß
Ziffer 1 über den Abbruch der Arbeiten
zu berichten.

6. In Zweifelsfällen über die Anwenqbarkeit
oder Auslegung der Ziffern 1 bis 5 dieser
Bekanntmachung ist an den Oberkirchen
rat zu berichten.

7. Der Oberkirchenrat behält sich vor, in
Einzelfällen anzuordnen, daß dei· Abschluß
eines neuen Pachtvertrages betrieben oder
daß ein nach § 2 (1) der Verordnung auf
unbestimmte Zeit verlängerter Pacht
vertrag aufgehoben wird.

S c h w e r i n , den 23. Oktober 1944 
Der Oberkirchenrat 

Dr. S c h m i d t · z u r N e d d e n 

Verordnung über· außerordentliche Maßnahmen 
im Pacht-, landbewirtschaftungs- und Ent

schuldungsrecht aus Anlaß des totalen Krieges 

Vom 11. Oktober 1944 
Auf Grund des Erlasses des Führers über 

den totalen Kriegseinsatz vom 25. Juli 1944 
(Reichsgesetzblatt I Seite 161) wird im Ein
vernehmen mit dem Reichsminister und Chef 
der Reichskanzlei, dem Leiter der Partei
Kanzlei und dem Genernlbevollmächtigten für 

· die Reichsverwaltung verordnet:
§ 1

Z u r ü c k s t e l l u ng 111c h t  kri e g s
d r i n g l i c h e r  P ach t- u n d  La n d

b e w i r tsc h a f t u n gss a c h e n  
(1) Pachtschutzsachen und Angelegenheiten

zur Sicherung der Landbewirtschaftung werden 
von den Pachtämtern und den Amtsgerichten 
nur bearbeitet, wenn die Erledigung während 
des Krieges dringlich ist. Die Entscheidung 
über die Zurückstellung ist den Beteiligten 
formlos mitzuteilen. Sie ist unanfechtbar. 

(2) Die Pachtämter und die Amtsgerichte·
können die Entscheidung. von Amts wegen 
ändern. Auf Antrag des Landesbauernführers 
ist über die Zurückstellung erneut zu ent-
scheiden. 

§ 2
V erl äng e r u n g  v o n  La n d-

u n d F i s c h e r e i p a c h t v e r t-r ä g e n 
(1) Läuft ein Land-. .oder Fischereipacht

vertrag oder ein gleichstehender Vertrag (§ 1 
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Abs. 2 bis 5 der Reichspachtschutzordnung vom 
30. Juli 1940 - Reichsgesetzblatt I Seite 1065)
während des Krieges oder innerhalb eines
Jahres nach Kriegsende ohne· Kündigung ab,
so verlängert er sich auf unbestinitnte Zeit.
En-tsprechendes gilt, wenn der V ertrag- vor
Inkrafttreten dieser Verordnung abgelaufen ist
und der Pächter den Pachtgegenstand noch be-.
wirtschaftet.

(2) Abs. 1 ist nicht anzuwenden, wenn die
Vertragsteile über den Ablauf des Vertrages 
einig sind oder das Pachtamt rechtskräftig 
einen Antrag auf Verlängerung (§ 3 Abs. 1 
Nm .. 1 bis 3 der Reichspachtschutzordnung) 
abgelehnt oder den Vertrag vorzeitig auf
gehoben hat. In Zweifelsfällen entscheidet das 
Pachtamt auf Antrag eines Vertragsteiles oder 
des Kreisbauernführers. 

§ 3
K ü n d i g u n g  u n d  A u f h e b u n g

v o n  V e r t r ä g e n  
(1) Ein auf unbestimmte Zeit abgeschlossener

oder nach § 2 Abs. 1 verlängerter Vertrag kann 
· unter Einhaltung einer halbjährigen Kündi

gungsfrist frühestens zum Schluß des nach
Kriegsende beginnenden Pachtjahres gekündigt
werden.

(2) Auf Antrag eines Vertragsteiles oder des
Kreisbauernführers kann das Pachtamt den
Vertrag zu einem früheren Zeitpunkt aufheben,
sofern ein wichtiger Grund vorliegt, der einen
Wirtschafterwechsel rechtfertigt, auch wenn
man die Erfordernisse des totalen Krieges mit
berücksichtigt. Das Pachtamt kann Anord-

. nungen über die Abwicklung des aufgehobenen
Vertrages treffen; entgegenstehende Verein
barungen sind unwirksam.

(3) Das Pachtamt kann nur unter, der im
Abs. 2 Satz 1 bestimmten Voraussetzung einen
Antrag auf Unwirksamerklärung einer Kündi
gung (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 der Reichspachtschutz-·
ordnung) ablehnen oder einer vorzeHigen Kün
digung im F�lle des § 4 der Reichspach tschutz
ord.nung zustimmen.

§ 4
G e s chä f t s w e r t

In den Fällen des § 2 Abs. 2 und des § 3 
Abs. 2 bestimmt sich der Geschäftswert nach 
dem Wert der Leistungen des Pächters während 
z1.vei Jahren, falls nicht nach den Umständen 
ein kürzerer Zeitraum zugrunde zu legen ist. 

§ 5
S t a a t s e i g e n e r  G r u n d b esi tz 

§ 39 Abs. 1 der Reichspachtschutzordnung
(Zustimmung des Kreisbauernführers zu Pacht
schutzanträgen bei staatseigenem Grundbesitz) 
wird aufgehoben. 

§ 6
Än d e r u n g  d e s  L a n d 

bewirts chaftun gs re�hts 
(1) Alle_ während des Krieges endigenden

Treuhandverwaltungen (Vierter Abschnitt der 

Verordnung zur Durchführung der Verordnung 
zur Sicherung der Landbewirtschaftung vom 
20. Januar 1943 - Reichsgesetzblatt I S. 35)

verlängern sich bis zum 31. Dezember des nach
Kriegsende beginnenden Kalenderjahres.

(2) Der Treuhänder hat dem Amtsgericht und
dem Landesbauernführer in Abweichung von 
§ i 8 Abs. 2 Satz 2 der genannten Verordntmg
nur noch jährlich Bericht zu erstatten.

(3) Die im § 18 Abs. 3 der genannten Ver
ordnung vorgeschriebene Prüfung der Rech
nung des Treuhänders durch denLandesbauern-:
führer und das Amtsgericht entfällt, wenn der 
Nutzungsberechtigte die Rechnung schriftlich 
als richtig anerkennt. 

(4) Den Antrag auf Zwangsversteigerung
wegen: verantwortungsloser Mißwirtschaft des 
Eigentümers (§ 28 der gleichen Verordnung) 
kann an Stelle des Reichsbauernführers der 
Landesb,auernführer stellen. 

§ 7
F o r t f a l l  v o n  Rec h t s m i t t e l n

i n  P a c ht- u n d  L a n d 
b e w ir t s c h a f t urig s s a c h e n  

(1) Die Beschlüsse der Pachtämter und die
Beschlüsse der Amtsgerichte in Angelegen
heiten zur Sicherung der Landbewirtschaftung 
sind unanfechtbar. 

(2) Bestehen gegen einen nach Abs. 1 rechts
kräftigen Beschluß des Pachtamts oder des 
Amtsgerichts schwerwiegende tatsächliche oder 
rechtliche Bedenken und erscheint wegen der 
besonderen Bedeutung des Beschlusses eine 
nochmalige Prüfung und. Entscheidung der 
Sache notwendig, so kann das P a'chtamt (Amts-· 
.gericht) auf Antrag des Land�sbauemführers 
eirie nochmalige Prüfung vornehmen und eine 
anderweitige Entscheidung treffen. Der An
trag ist innerhalb von drei Monaten seit der 
Zustellung des Beschlusses an den Kreis- oder 
Landesbauernführer zu stellen. 

§ 8
Fo r t f a l l  v o n  R e c h t s m i t tel n 

i n  Ents c h u l d u n g s s a che n 
Auf dem Gebiete der landwirtschaftlichen 

Schuldenregelung findet· gegen die Ent
scheidungen der Entschuldungsämter kein 
Rechtsmittel statt. 

§ 9
Ub e r g a n g sv ors c h r i f t e n

(1) · Diese Verordnung gilt auch für bereits
anhängige V erfahren. 

(2) Erledigt sich auf Grund der Vorschrift
des § 2 Abs. 1 ein beim Pa.chtamt nach § 3 der 
Reichspachtschutzordnung gestellter Antrag, 
so ist über die Kosten des Verfahrens ,nach 
billigem Ermessen zu entscheiden, wobei die 
Gerichtskosten ganz oder teilweise nieder
geschlagen werden. 

(3) Die Vorschriften <ler §§ 7 urrd 8 gelten
für Beschwerden, die vor dem 15. Oktober 1944 
eingelegt sind, erst vom 1. Dezember 1944 ab; 
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bis zu diesem Zeitpunkt wird darüber nach· den 
bisherigen Verfahrensv:orschriften entschieden. 
Ist über eine vor dem 15. Oktober 1944 an
hängig gewordene Beschwerde bis zum 30. No
vember 1944 riitht entschieden, so wird sie mit 
Ablauf dieses Tages für erledigt angesehen. 
Die angefochtene Entscheidung wird dadurch 
rechtskräftig. Der Vorsitzende stellt dies durch 
Beschluß fest und entscheidet hierbei über 
die Kosten des Beschwerdeverfahrens nach 
billigem Ermessen; dabei können die Gerichts
kosten ganz oder teilweise niedergeschlagen 
werden. Der Beschluß des Vorsitzenden er
geht auch dann, wenn.das_Verfahren ausgesetzt 

· oder ·zurückgestellt ist.
§ 10

E rmä c h t i g u n g  
Der Reichsminister für Ernährung und Land

wirtschaft und der Reichsminister der Justiz 
können gemeinschaftlich Vorschriften' zur 
Durchführung und Ergänzung dieser Verord
nung erlassen und Zweifelsfragen im Ver
waltungswege regeln. Sie können die Verord-· 
nung oder Teile_ der Verordnung außer Kraft 
setzen. 

§ 11
Inkr a f t t r e t e n  

Die Verordnung tritt. am 15. Oktober 1944 
in _Kraft. Sie gilt auch in den eingegliederten 
Ostgebieten. 

Berlin, den 11. Oktober 1944 
Der Reichsminister für Ernährung 

und Landwirtschaft 
Mit der Führung der Gesd1äfte beauftragt: 

H. Backe
Der Reichsminister der Justiz 

Dr. Thierack 

153) G.-Nr. / 99 / 1 IV 28

Luftschutz in Kirchen 
Der Herr Reichsminister für die kirchlichen 

Angelegenheiten hat durch Erlaß vom 18. Sep
tember 1944 - III 272/44 II Ang. - folgendes 
angeordnet: 

„Trotz der schon vi�lf ach eingetretenen 
schweren Verluste an wertvollster alter Aus
stattung in den Kirchen ist zu beklagen, daß 
manche örtliche kirchliche Stelle, teils in 
Unterschätzung der. Gefahr, teils aus Gleich
gültigkeit oder t;1.riberechtigtem Mißtrauen den 
Ausbau und die Sicherstellung denkmalwerter 
Ausstattungsstücke oder Kunstwerke abgelehnt 
oder Sonst verhindert haben, ·obwohl hierfür 
eine Möglichkeit noch bestand.- Soweit eine 
solche auch unter den gegenwärtigen Ver
hältnissen noch gegeben ist, muß diesen Wider
ständen entschieden begegnet werden. 

Auch sonst werden nicht überall und nicht 
immer rechtzeitig die :Maßnahmen getroffen, 

die aus Gründen des Luftschutzes zur Siche
rung w�rtvolle:b. deutschen Kulturgutes un
bedingt geboten erscheinen. Es werden sich 
in dieser Hinsicht auch heute noch manche 
wichtigen Maßnahmen durchführen lassen. 
Insbesondere weise ich z.B. wiederholt darauf 
hin, daß Einbauten und Einrichtungsgegen
stände aus Holz die Entstehung und Aus
breitung von Bränden bei Luftangriffen außer
ordentlich begünstigen. Namentlich wenn sich 
Holzmassen in der ,Nähe von tragenden Bau
teilen, die. durch . Feuereinwirkung in ihrer 
Standfestigkeit gefährdet vverden, befinden 
(z. B. Gestühl und Podium in der Nähe vor1 
Pfeilern aus Werkstein), können schwerstE 
Schäden entstehen. Ebenso bedeuten solchE 
Holzmassen in der unmittelbaren Nachbar
schaft von wertvollen Kunstwerken, die nichi 
geborgen oder an Ort und Stelle ausreichenc 
geschützt werden können, eine höchst bedenk
liche Gefahr: Es muß daher --- soweit sid: 
nicht wenigstens gewisse Teile des Gestühh 
überhaupt herausnehmen und an anderer StellE 
unterbringen lassen - wenigstens eine ent 
sprechende Urnstellung vorgenommen werden 
auch im Hinblick darauf, daß genügend Durch
gänge geschaffen werden, um im Brandf alh 

, die Löscharbeiten zu erleichtern. 
Es wird ferner in vielen Fällen auch heutE 

noch möglich sein; durch Schließen vor 
Offnungen in Gewölben, Tnrmf enstern un:c 
dergleichen oder der mlteren Offnungen vor 
Dachreitern der schnellen Verbreitung vor 
Bränden vorzubeug211, "vvobei vor allem an dii 
gefährliche Kaminwirkung solcher Offnunge1 
infolge des entstehenden Zuges zu denken ist 

Jedenfalls werden sich auch unter den jetz 
stark erschwerten Umständen - wenn nur dii 
nötig·e Achtsamkeit und Energie waltet -
immer· noch Maßnahmen treffen lassen, die ge 
eignet sind, schweren vermeidbaren Folge1 
entstehender Brände vorzubeugen. 

Von besonderer \/\!ichtigkeit ist es .schließ 
lieh, daß - soweit dies nicht ohnehin üblid 
ist -- die Kirchengebäude offengehalten wer 
den oder daß wenigstens ein Schlüssel, etw, 
in einem Glaskasten, an leicht auffindbare 
Stelle greifbar ist. Es muß die Möglichkeit be 
stehen, im Brandfall schnellstens zum Brand 
herd vorzudringen, ohne erst den bei einer 
plötzlichen Angriff vielleicht abwesende 
Küster oder Kirchendiener, d�r den SchlüssE 
verwahrt, suchen zu müssen. 

Bei Ei:ntritt von Schäden, deren Vermeidun 
bei genügender Vorsorge im Bereich des Möf 

· liehen gelegen hätte, wer_den die Schuldige
zur Verantvmrtung gezogen werden."

Allen na.chqeordneten kirchlichen Diens·
stellen wird hierdurch die genaue Beachtun
der vorstehendenHinweise zur Pflicht gemach

S c h w e r  i n  , den 23. Oktober 1944 ·· 
D�r Oberkirchenrat 

Dr. S c h in i d t z n r N e d d e n 
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154) G.-Nr. / 98 / 7 IV 28

Luftschutz in Kirchen 
Der Herr Reichsminister für die kirchlichen 

Angelegenheiten hat durch Erlaß vom 30. Sep
tember 1944 - III 494/44 - im Einvernehmen 
mit dem He.rrn Reichsminister der Luftfahrt 
folgendes angeordnet: 

„Kirchen, die im Rahmen des Erweiterten 
Selbstschutzes ·zur Nachtzeit über einen be
sonderen LS - Bereitschaftsdienst aus der Ge
folgschaft oder der Kirchengemeinde verfügen, 
sind bei• Tagesangriffen häufig auf nachbar
lich_e Hilfeleistung aus angrenzenden Selbst
schutzbereichen angewiesen. Um den sofor
tigen Einsatz dieser Kräfte auch bei zeit
weiliger Abwesenheit des Betriebs-LS-Leiters 
der Kirchen zu gewährleisten, ist es notwendig, 
daß . die Kirchen am Tage offen gehalten, 
spätestens aber bei Fliegeralarm geöffnet wer
den. Die Betriebs-LS-Leiter der Kirchen haben 
bei Abwesenheit einen Vertreter zu stellen, 
der dafür verantwortlich ist, daß die Kirchen 
bei Fliegeralarm offen stehen." 

Alle nachgeordneten kirchlichen Dienst
stellen werden hierdurch angewiesen, ent
sprechend zu verfahren. 

Sc h w e r  i_n, den 24. Oktober 1944 
Der Oberkirchenrat 

Dr. S c h m i d t  ·z u r  N e  d d e n 

155). G.-Nr. / 345 / II 41 b 
Kollekten am Totensonntag und 1. Advent

Die in der· Kollektenliste für 1944 versehent� 
.lieh für den 19. und 26. November angeord
neten Kollekten sind am Totensonntag, dem 
26. November (für die ,evangelisch-lutherischen
Diakonissen des Dia.konissenmutterhauses Stift .
Bethlehem in Ludwigslust), und am 1. Adve11t,
dem 3. Dezember (für das Alexandrinenstift
und das Maria-Martha-Heim in _Rostock), ab�'
zuhalten.

S c h w e r i n , den 6. November 1944 
Der Oberkirchemat 

I.A.: S c h u l z

II. Mitteilungen
156) G.-Nr. / 228 / VI 38 m

Felderbsen preis 
Nach einer Bekanntmachung des Herrn 

Mecklenburgischen Staatsministers, Abteilung 
Finanzen, Schwerin, vom 29. Oktober 1944 in 
der Amtlichen Beilage zum Regierungsblatt 
für lvfocklenburg beträgt die Vergütung für 
Felderbsen nach den Preisen in Schwerin zu 
Michaelis 1944 für 100 kg 20,30 RM. 

S c h w er i n , den 24. Oktober 1944 

Kriegsauszeiduiungen 
und Befürde:n.n1gen in der Wehrmacht 

157) G.--Nr. / 39 / Rathmann, Pers.-Akten
Der Leutnant Erich Rathmann, Pastor zu·,

Rostock-Reutershagen, ist mit Wirkung vom 
1. April 19-44 vorzugsweise zum Oberleutnant
befördert worden. Am 6. Mai 1944 ist ihm· die
Nahkampfspange. 2. Stufe (Silber) verliehen
·worden.

· S c h w er i n  , den 18. August 1944

158) G.-Nr. / 37 / Kublank, Pcrs.-Akten
Der Sanitäts - Gefreite Friedrich Kublank,.

Pastor zi1 Gnoien, ist mit Wirkung vom 
1. August 1944 zum Sanitäts-Unteroffizier be
fördert worden.

S c h w e r i n  , den 19. August 1944 

159) G.-Nr. / 47 j Sutter, Pers.-Akten
D,er Fahnenjunker - Unteroffizier Werner

Sutter, Vikar zu Ratzeburg-, ist zum Oberfähn
rich befördert worden. 

S chw e rin, den 31.. August 1944 

160) G,:-Nr. / 58 / Karsten, Pers.-Akten
Der Pastor Dietrich Karsten, . gefallen am

14. Januar 1940 als Leutnant, ist mit Wirkung
vom 1. Januar 1942 nachträglich zum Ober
leutnant befördert worden;

S c h w e r i n , den 2. September 1944 

161) G.-Nr. / 11 / Stüber, Pers .. -Akten

Der Unteroffizier K. H. Stüber, Vikar in

Heiligenhagen, ist ani 27. Juli 1944 zum Fahnen
junker ernannt w�rden. 

S c h w e r  i n  , den 7. September 1944 

162)· G.-Nr. / 33 / Bremer, Pers.-Akten
Der Obergefreite Herbert Bremer, Pastor zu

Eichhorst, ist mit Wirkung vom 1. August 1944 
zum Unteroffizier befördert worden. 

S c h w eri n, den 16. September 1944 

163) G.-Nr. / 31! i Joneleit, Pers.-Akten 
Der Leutnant Willi Joneleit, Pastor zu Neu

kalen, ist mit Wirkung vom 1. August 1944 
zum Oberleutnant befördert worden. 

S c  h w e r i n  , den 19. September 1944 

1ß4) G.-Nr. / 92 / Bardey, Pers.-Akten 
Der Feldwebel Ernst Bardey, Pastor zu Brüz, 

ist mit Wirkung vom 1. August 1944 zum Leut
nant befördert worden. 

Sc h w e rin , den 19. September 1944 

165) G.-Nr. / 33 / Wigger, Pers.-Akten
Dem Feldwebel Adolf Friedrich Wigger,

Pastor zu Alt Jabel,. ist wegen Tapferkeit bei 
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den Luftangriffen auf Berlin das Kriegs
verdienstkreuz I. Klasse mit Schw_ertern ver:: 

liehen worden. 
S c hwe r i n, den 23. September 1944 

166) G.-Nr. / 23 / Böbs, Pers.-Akten
Dem Sanitäts - Obergefreiten Friedrich Karl

Böbs, Pastor zu Hinrichshagen, ist am 1. Sep
tember 1944 das Kriegsverdienstkreuz II. Klasse 
mit Sch wertem verliehen worden. 

S .c h we r i n, den 25. September 1944 

167) G.-Nr. / 21 / Schütz, Pers.-Akten
Dem Feldwebel Hans Heinrich Schütz, Pastor

zu Gammelin, ist am 21. August 1944 das 
Erdkampfabzeichen der Luftwaffe verliehen 
worden. 

S c hwe r i n,· den 25. September 1944 

168) G.-Nr. / 30 / Achim Peters, Pers.-Akten
Der Obersoldat Achim Peters, Pastor zu Ro

stock, ist· zum Gefreiten befördert worden. 
S c h we r i n  , den 2. Oktober 1944 

169) G.-Nr. / 48 / Sutter, Pers.-Akten
Der Oberfähnrich Werner Sutter, Vikar zu

Ratzeburg; ist zum Leutnant befördert worden. 
Sc hwe r i n, den 3. Oktober 1944 

170) G.-Nr. / 35 / 'Wartmann, Pers.�.Ult:i
Der Unteroffizier Ernst V\Tartmann; Pastor zu

Techentin•, ist am 1. September 1943 mit dem 
Kriegsverdienstkreuz II. Klasse und am 15. Juli 
1944 mit dem Kubanschild ausgezeichnet 

worden. 
S c h we r i n  , den 4. Oktober .1944 

171) G.-Nr. / 26 / Schäfer, Fers.-Akten
Der Unteroffizier Fritz Schäfer,

ist zum Fahnenjunker - Unteroffizier 
vvorden. 

S c h w er i n  , den 11. Oktobe_r 1944 

172) G.-Nr. / 73 / Müller, Pers -Akten

Pastor, 
ernannt 

Der Sanitäts - Obergefreite Walter Müller,
Pastor zu Elmenhors_t, ist mit dem Kriegs
verdienstkreuz II. Klasse ausgezeichnet worden. 

S c h we r i n  , den 11. Oktober 1944 

III. Personalien

173) G.-Nr. / 519 / Schwaan, Prediger
Der Pastor Otto. Wettberg in Schwa.an ist

unter Aufrechterhaltung seiner dienstlichen 
Stellung als Pastor der Evangelisch - Luthe
rischen Landeskirche Mecklenburgs mit Wir
kung vom 1. Oktober 1944 bis auf weiteres 
zum wissenschaftlichen Hilfsarbeiter bei der 
Mecklenburgischen Sippenkanzlei in Schwerin 
mit dem dienstlichen Wohnsitz in Schwerin 
berufen. 

S c h we r i n  , den 2. Oktober 1944 

174) G.-Nr. / 106 / Cammin, Prediger
Der Pastor Erdmann in Cammin hat auf

seinen Wunsch mit Wirkung vom 1. September 
1944 sein Amt als Pastor der Gemeinde 
Cammin niede·rgelegt. Er behält die Rechte 
des geistlichen Standes l.lnd bleibt Pastor der 
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Meck·· 
lenburgs. 

S c hwe r i n  , den 8. September 1944 

175) G.-Nr. / 157 / 8 VI 49 K
Der Pastor Johannes Mau aus Sondershausen

ist mit Wirkung vom 22. September 1944 bis 
auf weiteres vertretungsweise mit der Wahr
nehmung der kirchlichen Betreuung der Ge
meinde Granzin beauftragt worden. 

S c h we r i n  , .den 19. September 1944 

176) G.-Nr. / 232 / 1 Teschendorf, Prediger
Dem Pastor Otto Rieck ist die Pfarre zu

Teschendorf zum 1. Oktober 1944 verliehen 
worden. 

S c hwe r i n, den 30. September 1944 

177) G.-Nr. / 96 / Behren-Lübchin, Predjger
Dem Pastor Ernst Günther Pinkpank ist die

Pfarre zu Behren-Lübchin zum 15. Oktober 1944 
verliehen worden. 

S c h we r i n  , den 12. Oktober 1944 

178) G.-Nr. / 138 / Marnitz, Prediger
Dem Pastor Horst Lohauß ist die Pfarre zu

Marnitz zum 15. Oktober, 1944 verliehen 
worden. 

S c h we r i n , den 12. Oktober 1944 

179) G.-Nr. / 425 / Dömitz, Prediger
Dem Pastor Erwin Paehl ist die II. Pfarre zu

Dömitz zum 1. November 1944 verliehen 
worden. 

S c h we r i n  , den 26. Oktober 1944 

3)) G.- Nr. / 33 / Schrader, Pers.-Akten 
Der Oberleutn·ant und Batterie-Chef Karl 

Friedrich Schrader, Pastor zu Sternberg, ist 
Anfang September 1944 gefallen. 

S c hwer i n ,_den 18. September 1944 

81 G.-Nr. / 23 / Schütz, Pers.-Akten

Der Feldwebel Hans Heinrich Schütz, Pastor 
zu Gammelin, ist am 19. September 1944 ge
fallen. 

S c hwe r i n, den 10. Oktober 1944· 

@ Druck und Verlag \V. Sandmeyer, Schwerfo {Meckl), r<önigstraße 27 




